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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1985

Norm

JN §58

Rechtssatz

Besteht der Gegenstand des Rechtsstreites ausdrücklich nur im Räumungsbegehren, kann § 58 JN nicht angewendet

werden. Ein ausschließlich und ausdrücklich getrennt geltend gemachter Räumungsanspruch ist kein Anspruch auf

wiederkehrende Leistungen im Sinne des § 58 Abs 1 JN, sondern ein Anspruch auf eine einmalige Leistung. Die

Bestimmungen des § 58 sind auch nicht sinngemäß anzuwenden.
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